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2. Kernanliegen der „Milieuschutzsatzung“ mit Vorkaufsrecht 
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    zum angespannten Wohnungsmarkt (Mangel an preiswertem Wohnraum)  
 

4. Beurteilung der Gebietsverhältnisse und der Entwicklungserwartung  
    RosensteinViertel (inkl. Mieterhöhungs- und Verdrängungspotenzial)  
 

5. Städtebauliche Begründung und Abgrenzung des Satzungsgebiets 
 

6. Längerfristige Strategie im RosensteinViertel, Übertragbarkeit auf Gesamtstadt 
    (Förderkontingente und soziale Mischung sichern Sozialraumstrategien) 
    
8. Fazit und abschließende Empfehlungen 
    
 

1.  Wohnungsmarkt 
2.  Sozialraum 
3.  Milieudynamik 
4.  Milieuschutz 
5.  Strategie (Übertragbarkeit) 





„Speziell Stuttgart und Freiburg  
werden von dem erwarteten Anstieg  
der Mieten und Immobilienkosten  
besonders betroffen sein.“ 
 
Marktforschungsinstitut TNS Infratest 







Bewilligte Wohnungen im geförderten Wohnungsbau insgesamt  
und insgesamt fertig gestellte Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden  

in Stuttgart seit 1995 

Der frei finanzierte Wohnungsbau hat sich dynamisch entwickelt,  
der geförderte Wohnungsbau stagniert. 

In 2012 nur noch jede  
20. Wohnung gefördert ! 
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Lagebewertungen am Wohnungsmarkt  
 
 

Quelle: 

Statistisches Amt der Stadt Stuttgart 

Mieterbefragung 2004 
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Capital | Mai 2010: 
Die Entwicklung ist spekulativ ! 
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Erhaltungssatzungen zur Zusammensetzung der Wohnbevölkerung 
Fachanhörung am 17. September 2014 in Freiburg i.Br. 
 
 

 

Nordbahnhofviertel in Stuttgart-Nord 
 
Erhaltungssatzung gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB (GRDrs 224/2012) 
 

i.V.m. der Ausübung des Allg. Vorkaufsrechts gem. § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BauGB  
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Stuttgarter Zeitung, 7. März 2012 

Erste Reaktionen 



-  im Nordbahnhofviertel (848 WE) 
-  an der Friedhofstraße (248 WE)  
-  im „Postdörfle“ (88 WE) 

Ehem. LBBW-Gebäudebestand 



Sozialcharta der LBBW  
 
Auflagen zum Mieterschutz  
nur Bestandsportefolio, Bestandsmieter, Bestandsschutzzeit von 5 Jahren ab dem 1. Januar 2012 
 
§   Bauinstandhaltung und Modernisierung (2012-2016: durchschnittlich 16,80 €/qm p.a.) 
 

§   Mieterhöhung, die nicht der Kostenmiete unterliegen (landesweit Ø 3% p.a. zzgl. Inflation) 
 

§   Schutz vor Kündigung wegen Eigenbedarf oder Verhinderung der angemessenen wirtschaftlichen  
    Verwertung frühestens 10 Jahre nach Vollzugstag 
 

§   Erweiterter Kündigungsschutz für ältere Mieter ab 60 Jahre und 60% Schwerbehindertengrad  
    (Dauerwohnrecht, auch bei Weiterverkauf der Wohnung) 
 

§   Ausschluss von „Luxussanierung“   
 

§   Vorkaufsrecht des Mieters (bei Weiterverkäufen) 
 
 



Erweiterte Sozialcharta der LBBW  
 
Zusatzvereinbarungen mit Süddeutsche Wohnen GmbH  
 
§   Bauinstandhaltung und Modernisierung (2012-2022: zusätzlich 98 Mio. €) 
 

§   Sicherung von Belegungsrechten und Mietpreisbindungen  
    (verlängerte Fristen bei Rückzahlung von Förderdarlehen) 
 

§   Schutz vor Kündigung wegen Eigenbedarf oder Verhinderung der angemessenen wirtschaftlichen  
    Verwertung verlängert auf 20 Jahre 
 

§   Bewirtschaftung eines Kernbestands (landesweit 18.000 WE) auf 20 Jahre 
 

§   Kontrolle durch jährlichen Wirtschaftsprüfungsbericht 
 

§   Garantien bei Weiterverkauf durch unterzeichnetes Schreiben an Mieter 
 
 





Nordbahnhofstraße 



Varnbühlerstraße 



Gebietsverhältnisse 
 
 
 
 

Wohnungsbestand                                                               1.481 WE (davon ehem. LBBW 848 WE) 
davon                                                                                        102 WE sozial (inkl. 2 städt. Belegungsrechte) 

Wohnbevölkerung                                                               3.180 Einw. (davon ehem. LBBW 2.045 Einw.)    

Wohndauer                                                                                >10 Jahre 47%, >15 Jahre 32% 

Einwohner mit Migrationshintergrund                                       63% (davon nicht-deutsch 43%) 

Arbeitslose (SGB II und III) der 15- bis 65-Jährigen                 9,5% 
 

Quote Grundsicherung Lebensunterhalt (ALG II 
+ Sozialgeld / Summe + Beschäftigten 0- bis 64-Jährige)       18,0% 
 

Pro-Kopf-Wohnraumversorgung und Kaufkraft-Index jeweils ca. 30% unter Ø Gesamtstadt,  
segregiertes Gebiet, lang verfestigte Situation (mit am Wohnungsmarkt benachteiligten Gruppen). 
Ø 





 
 
 
 
 
 
 
 
Räumlicher Geltungsbereich (Originalmaßstab 1: 1.000)  
 
Eine Erhaltungssatzung wird in folgenden Teilgebieten  
für zweckmäßig und erforderlich erachtet: 
 
a) Teilgebiet Mittnachstraße, umgrenzt von Rosenstein- 
     straße, Schlierholzweg und Nordbahnhofstraße 
 
     Historischer Blockrand an der Rosensteinstraße 
     Nachkriegswohnungsbau (Zeilenbauweise teilmodernisiert) 
 
 

b) Teilgebiet Rosensteinstraße, umgrenzt von Steinbeis- 
     straße, Rümelinstraße, Eckartstraße und Nordbahn-  
     hofstraße. 
 
     Blockrandbebauung Ende 19. Jahrhundert,  
     teils Bebauung aus Zwischen und Nachkriegszeit 
      

     „Eisenbahnerdörfle“ (seit 1988 Gesamtanlagenschutz 
     gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB und  
     Eintragung als einfaches Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG) 
 
 
Beide Teilgebiete bilden ungeachtet ihrer unterschiedlichen 
Prägungen einen städtebaulichen Zusammenhang  
und nehmen Bezug auf den mittig liegenden Schulkomplex. 
 

 
 

Nordbahnhof  
(Haltepunkt) 

Martinskirche 

Agentur  
für Arbeit 

ehem. 
Post-Areal 

Erhaltungssatzung gemäß § 172 (1) Satz 1 Nr. 2 BauGB 
sog. „Milieuschutzsatzung“ (GRDrs 224/2012) 
 

Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung  
für das Gebiet Nordbahnhofstraße, Mittnachtstraße und  
Rosensteinstraße in Stuttgart-Nord 
 

i.V.m. der Ausübung des Allg. Vorkaufsrechts  
gem. § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BauGB  

 



Kernanliegen der Milieuschutzsatzung  
 
 
1.  Beschränkung des Mieterhöhungspotenzials bis ortsübliche Vergleichsmiete 

(aufgrund Markterwartung und umfänglicher Modernisierungsverpflichtungen) 

2.  Vorkehrungen gegen Wohnraumbeseitigung und Luxusmodernisierung 
 (da vergleichbarer Erstwohnraum fehlt) 

 



Genehmigungsvoraussetzungen 
 
 

Genehmigungspflichtige Maßnahmen bei Beseitigung (günstigen) Wohnraums: 
 

Rückbau, die Änderung und die Nutzungsänderung von baulichen Anlagen  
(insbesondere betreffend Abbrüche von benutzten oder leer stehenden Gebäuden,  
soweit sie dem Wohnen zweckdienlich sind).  
  
Genehmigungsfreie Maßnahmen bei behutsamem Erhalt von Wohnraum: 
 

Hierunter verstanden werden Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen,  
die keine Änderungen der baulichen Anlagen darstellen die baurechtlich nicht relevant  
oder mit geringen Eingriffen in die Bausubstanz verbunden sind. 
  
Versagungsgrund gemäß § 172 Abs. 4 Satz 1 BauGB: 
- Zum Erhalt der Zusammensetzung der Bevölkerung. 
 
Erteilungsgründe gemäß § 172 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 BauGB: 
- Wenn die Grenzen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit erreicht werden 
  (bei Substandard und gravierenden Bewirtschaftungsproblemen).  
 

- Zur Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungsstandards einer durchschnittlichen  
  Wohnung unter Berücksichtigung bauordnungsrechtlicher Mindestanforderungen.  

3.  Genehmigungsvorbehalt  
 bei Rückbau, baulicher Änderung oder Nutzungsänderung 

 
 - genehmigungspflichtige Maßnahmen (bei Beseitigung günstigen Mietwohnraums) 

      - genehmigungsfreie Maßnahmen (bei behutsamen Erhalt)  
 
 
 
 
 

Hinweis:  Schutz vor Umwandlung und Aufteilung (nach WEG)        
                 fällt nicht unter Genehmigungsvorbehalt des § 172 BauGB 
 

nur indirekt erreichbar  
durch Vorkaufsrecht gem. § 24 BauGB / „Abwendungserklärung“ gem. § 27 BauGB 
 

Landesregierung hat bisher keine weiterführende Rechtsverordnung geschaffen 
(Ermächtigung des § 172 Abs. 1 Satz 4 BauGB),  
Genehmigungsvorbehalte wären auch nur fünf Jahre wirksam.  



Schutz vor Umwandlung und Aufteilung  
(nach WEG) 
 
 

 

3.  Genehmigungsvorbehalt  
 bei Rückbau, baulicher Änderung oder Nutzungsänderung 

 
 - genehmigungspflichtige Maßnahmen (bei Beseitigung günstigen Mietwohnraums) 

        - genehmigungsfreie Maßnahmen (bei behutsamen Erhalt)  
 
 
 
 
 

Hinweis:  Schutz vor Umwandlung und Aufteilung (nach WEG)        
                 fällt nicht unter Genehmigungsvorbehalt des § 172 BauGB 
 

 
zunächst nur indirekt erreichbar  
 
durch Vorkaufsrecht gem. § 24 BauGB / „Abwendungserklärung“ gem. § 27 BauGB 
 

 
 
Die Landesregierung hat erst am 19. Nov. 2013 eine weiterführende Rechtsverordnung 
(„Umwandlungsverordnung“) geschaffen (über die Ermächtigung des §172 Abs. 1 Satz 4 BauGB), 
die in bestehenden Erhaltungsgebieten sofort wirksam wird.  
 
Genehmigungsvorbehalte wären jedoch auch nur fünf Jahre wirksam.  
 
Wichtig!  Eintragung des Genehmigungsvorbehalts ins Grundbuch  



Ausübung des Vorkaufsrechts 
 
Unterstellt wird eine Ext-Strategie des Eigentümers (Patrizia/Südewo) 
 
Falls nicht (auf 20 Jahre) „Kernbestand“ anlassbezogene Wahrnehmung                
des Vorkaufsrechts mit dem Ziel einer käuferseitigen Abwendungserklärung  
 
Verzicht 
 
-  auf Umwandlung und Aufteilung von Wohnraum, 
-  auf „Luxusmodernisierung“  
-  auf Neuvermietung an Klientel mit Einkommen oberhalb der Wohnbauförderung 

(orientiert an MME-Programm) 
 
Verpflichtung  
 
-  auf Erörterung der Vorhaben mit Beteiligten und Genehmigungsbehörde 
-  auf aktiver Mitwirkung an einem Sozialplan 
 
 

 … in diesem Rahmen sind Kündigungsschutz und Rechtsgarantien                        
      (Dauerwohn- und Vorkaufsrecht der Mieter) wirksamer. 

 
 



  
Sozialcharta                              Erhaltungssatzungen  
(Erweiterte Fassung)                § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr.2 BauGB  

               i.V.m. Allg. Vorkaufsrecht gemäß § 24 BauGB 
 
 
 
 
 
1.  Bauinstandhaltung und Modernisierungspaket 
      
 
 
 
 
 
2.  Mietpreisbegrenzung (Bestandsschutzzeit): 
     Ø 3%/Jahr+Inflation, danach gemäß Mietgesetzen 
 
3.  Kündigungsschutz (Eigenbedarf) 
 
4.  Weitere Rechtsgarantien 
     (Dauerwohn- und Vorkaufsrechte der Mieter) 

0.  Schutz vor Abriss (Gesamtanlagenschutz seit 1988) 
     Erhaltungssatzung § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB 
 
1.  Genehmigungsvorbehalt  
     gegenüber Beseitigung von Wohnraum 
     (genehmigungsfreie Maßnahmen  
     bei behutsamem Erhalt von Wohnraum) 
     Beachtung der Zumutbarkeitsgrenze bei Substandard  
     und gravierenden Bewirtschaftungsproblemen 
 
2.  Mietpreisbegrenzung  
     (ortsübliche Vergleichsmiete im Bestand,  
      bei Neuvermietungen bis +20%) 
 
 
 
 
 
5.  Vorkaufsrecht der Stadt gem. § 24 BauGB 
     und Abwendungserklärung: 
     - Verzicht auf Umwandlung und Aufteilung in Eigentum 
     - Verzicht auf „Luxusmodernisierung“ 
     - Verzicht auf Vermietung an kaufkräftige Gruppen 
       (oberhalb Einkommensgrenzen MME) 
       



Das Europa- und Rosenstein Viertel 
Stadtteile für 8-9.000 Wohnungen ... 

Hbf. 



Hbf. 

EuropaViertel 

RosensteinViertel 





Strategisches Vorgehen für einen Revitalisierungsprozess 
 
 
 

2012      2013     2014      2015      2016      2017      2018      2019      2020      2021      2022      2023      2024      2025      2026      2027      2028      2029      2030 

Erhaltungssatzung auf zunächst 20 Jahre (= Mieterschutz der Sozialcharta) 

Bestandsschutzzeit (Sozialcharta) 
2012-2016 
 
+ 27,5% Mieterhöhung ? 

Beginn der Aufsiedlung  
Ersatzwohnraum durch Einsatz SIM 
 

erhöhte Verdrängungsgefahr 
 
 
Beginn der Stadterneuerung mit Sozialplan gemäß § 180 BauGB (Mieterumsetzung) 
 
Milieuschutz konform mit Sanierungszielen? 

ab 2017: Mieterhöhung bis ortsübliche Vergleichsmiete 
§ 558, 559 BGB sowie § 5 WiStG (bei Neuvermietung)  
 
+ Erste Verkäufe durch den Eigentümer möglich 
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Aktuelle Daten  
aus der Zeitstufenliste 2014: 
 
Insgesamt sind durch nahezu 40 
Vorhaben des Ersatzwohnungsbaus  
755 WE zusätzlich möglich.  
 
Der Umfang verloren gehender  
preisgünstiger Wohnungen beträgt 
jedoch mehr als 1.300 WE. 

1337 

2132 
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Abriss Neubau Saldo 
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09/2014 



Einzelne Wohnsiedlungen der Gründerzeit,  
der 20er und 50er–70er Jahre 

Neuer Gebietskatalog 
(ca. 50 Gebiete in Erarbeitung) 



 Revitalisierung Hallschlag 

Abriss 365 WE / Neubau 480 WE 

270/325 + 2. BA 155 WE zusätzlich 

  







Ersatzwohnungsbau ohne Sozialplan                              im 
„Postdörfle“, Stuttgart-Nord 

 





Verhinderter Abriss  
des „Stammheimer Block“ 
in Zuffenhausen (65 WE) 
 





In Stuttgart sind die Erhaltungssatzung  
und das Vorkaufsrecht die letzten Mittel! 
 
Zuerst bedarf es der Bestandsaufnahme und einer Erörterung              
des strategischen Vorgehens ... 
 

1.  Sozialraum- und Wohnungsmarkt-Monitoring  / Konzeption 
     (Schaffung von Beurteilungs- und Entscheidungsgrundlagen) 
 

2.   Aufnahme von durch Modernisierung und Ersatzwohnungsbau gefährdeten   
      Wohnungsbeständen , z.B. Wohnsiedlungen insb. der 10-20er, 50-60er Jahre  
 
... dann den Einsatz zunächst niedrigschwelliger Maßnahmen: 
 

3.  Sozialplanung in Satzungsgebieten (nach § 180 BauGB) 
 

4.   Sozialplanungswerkstatt in gefährdeten Gebieten (AGSP) 
 

5.  Sozialverträglichkeitsprüfung bei Bauvorhaben (in Gebieten der Sozialen Stadt) 
 
... und programmatischer Steuerung: 
 

6.   Einsatz des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells (SIM) und Belegungssteuerung 
 

7.   Einsatz städtischer Grundstücke (Konzeptverfahren mit Auflagen und Bindungen) 

 
 
 
 
 
 



SIM 
Stuttgarter  

Innenentwicklungsmodell 
mit Förderquote 

 

Sozial- 
planungswerkstatt 

(AGSP) 

Sozialplan 
gemäß § 180 BauGB 

Sozialverträglichkeits- 
Prüfung 

bei Bauvorhaben 

Erhaltungssatzung 
mit Vorkaufsrecht 

gemäß § 42 BauGB 

Stadterneuerung 
Sozialraum- 
Monitoring 

Milieuschutz 
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Monitoring 

Interessenausgleich 

Intervention 

Planungsbedarf 

Programmsteuerung 

Bestandserneuerung und Bestandsentwicklung 
sind gewünscht. 
 
 
 
 

Prüfung einvernehmlicher Lösungen 
(z.B. Sozialplan, Förderung) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prüfung von Interventionen 
(z.B. Milieuschutzsatzung, Vorkaufsrecht) 



Fazit 
 
 
 

1.  In angespannten Wohnungsmärkten sollten die Wohnungsbestände stärker reguliert 
werden, da ansonsten der Preiswettbewerb über den sozialen Besatz der Stadt 
entscheidet.  

 

 Die verfügbaren Instrumentarien und Verfahrensweisen sind auf Angemessenheit, 
Verträglichkeit und Wirksamkeit (gebietsbezogen) zu überprüfen. 
    

2.  Es kann nach dem Beispiel Nordbahnhofviertel auch differierende Zielstellungen geben 
 (Stadtsanierung, Sozialcharta, Milieuschutz). Dieses ist kommunalpolitisch zu entscheiden. 

 
3.  Die Stuttgarter Milieuschutzsatzung i.V.m. dem Vorkaufsrecht ist ein geeignetes Mittel,           

um befristet unerwünschte Veränderungen zu verhindern. Der ordnungsrechtliche Rahmen 
des Landes kann dieses stützen. 

 

      Sie kann den Entwicklungserwartungen (in Bezug auf Lagebewertung und Mietspiegel)  
      nicht Einhalt gebieten. Daher ist ein Transformationsprozess mit anderen Mitteln zu 

moderieren und eine sozial gerechte Bodennutzung durchzusetzen. 
 
4.  Die Satzung ist eher eine „Ausstattungsbremse“ (bezogen auf die Verhinderung eines 

überdurchschnittlichen Standards) als eine „Mietpreisbremse“.  
 

 Die Mietpreisbeschränkung kann aber bei bekannten Verhandlungspartnern grundsätzlich 
vereinbart werden, um im Paket einen Interessenausgleich zu bewirken. 

 
 

 
 
 

Von der Erkenntnis zur Praxis – ein „Dreisprung“: 
 
Der Markt bekommt allein keine ausgewogene Marktentwicklung hin. 
Die staatlichen Reglementierungen sind ein Spagat. 
 

Bei Grundstücksknappheit sollten die Wohnungsbestände stärker 
reguliert werden (Mietgesetze, Verordnungen und Satzungen, 
Sozialpläne), da ansonsten der Preiswettbewerb über den sozialen 
Besatz der Stadt entscheidet. 
 

Eine Marktaufteilung in freie und gemeinnützige Investments ist nicht 
mit der Maßgabe vereinbar, knappe städtische Grundstücke offen 
auszuschreiben.  
 

Wir sind dazu über gegangen, die Vergabe stärker zu konditionieren  
(Soziale Programmatik in Konzeptwettbewerben). 
 
 

 
 
1. Die „Milieuschutzsatzung“ ist befristet im Paket mit anderen 
Maßnahmen wie dem städtischen Vorkaufsrecht die richtige 
Antwort. Der ordnungsrechtliche Rahmen des Landes kann 
dieses stützen.  
 

 Die Satzung selbst ist eher eine 
„Ausstattungsbremse“ als eine „Mietpreisbremse“.  
 
2. In Maßnahmengebieten der Städtebauförderung können die 
Zielstellungen zum Standard auseinander gehen. Während die 
Stadtsanierung (in Stuttgart auch die Sozialcharta) forciert, muss 
die Milieuschutzsatzung bremsen. 

3. Der Transformationsprozess in Gebieten mit 
Entwicklungserwartung ist nicht zu verhindern, aber sozial 
verträglich zu gestalten.  
 

 Zudem ist eine sozial gerechte (verantwortbare) 
Bodennutzung durchzusetzen, mit allen gebotenen Mitteln. 
Voraussetzung ist eine Untersuchung der strukturellen 
Verhältnisse eines Gebietes und der Milieudynamik. 
 
 
Es geht darum, einen Wandel zu moderieren und möglichst 
viele Menschen mitzunehmen ! 
 


